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Herr Werner Marti, VR-Präsident

Herr Ewout Kea, CEO
Postfach
1701 Freiburg

Ort, Datum
Abmeldung Radio- / TV- / Radio- und TV-Gebühren
Sehr geehrter Herr Marti, sehr geehrter Herr Kea
Wir bezahlen seit Datum Radio- / TV- / Radio- und TV-Gebühren für gewerblichen / kommerziellen Empfang. Das Vorgehen der Billag gegen die kleineren und mittleren Unternehmungen (KMU) einerseits und die im Vergleich zum Ausland klar überteuerten Gebühren andererseits, haben uns bewogen, sämtliche Geräte im Betrieb zu entfernen. Damit sind wir nach Artikel 68 Absatz 5 des Radio- und TV-Gesetzes (RTVG) von der Gebührenpflicht befreit.
Im Sinne des Datenschutzgesetzes weisen wir Sie zudem an, uns Auskunft über sämtliche von Ihnen über uns bearbeiteten Daten innert Frist von 30 Tagen kostenlos zu erteilen und anschliessend unsere Daten restlos zu löschen und uns dies ebenfalls schriftlich zu bestätigen.
Als Behörde im Sinne von Art. 69. Abs. 1 des RTVG sind Sie kostenlos verfügungsverpflichtet. Allfällige Schreiben Ihrerseits, die die Qualifikation einer Verfügung nicht erreichen, werden wir unbeantwortet lassen.
Wie der Presse zu entnehmen ist und wie wir selber erfahren haben, gehen Sie flächendeckend und mit (teilweise bis ins Jahr 2004) rückwirkenden Rechnungen gegen KMU vor. Mit diesem Vorgehen sind wir nicht einverstanden und wir unterstützen die Resolution des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv (siehe Beilage). Wir gehen aus diesen Gründen davon aus, dass jetzt Ihre Aufsichtsbehörde gefordert ist. Unser Schreiben geht deshalb nach Art. 86 RTVG in Kopie an das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM). Wir bitten das BAKOM im Rahmen der Dienstaufsicht ein Beschwerdeverfahren im Sinne von Art. 71 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) einzuleiten und Ihrem gesetzwidrigen flächendeckenden Vorgehen einen Riegel zu schieben.
Wir Gewerbetreibenden stehen hinter einer liberalen Staatsauffassung und widersetzen uns allen Handlungen, die die freiheitliche Grundauffassung unseres Staates untergräbt. Wir gehen davon aus, dass die KMU früher oder später gänzlich von einer Radio- und TV-Gebührenpflicht befreit werden, getreu dem Motto, wonach juristische Personen weder Radio hören, noch TV schauen können.
Um einem unverhältnismässigen Aufwand Ihrerseits (bspw. Detektivarbeit) zuvorzukommen und um Ihren Verwaltungsaufwand von jährlich CHF 55 Mio nicht noch weiter unnötig und künstlich aufzublähen, erlassen wir an Ihren Verwaltungsrat, an Sie und an alle Ihre Mitarbeitenden sowie Beauftragten ein Hausverbot, das sich auf unser gesamtes Areal erstreckt. Das gleiche Hausverbot gilt für alle Mitarbeitenden und Beauftragten von Verwertungsgesellschaften wie der SUISA, etc. Sollten Sie oder Ihre Mitarbeitenden diesem Hausverbot zuwiderhandeln, werden wir umgehend strafrechtliche Schritte einleiten.
Freundliche Grüsse

Name der Firma und Verantwortliche(r)
Beilage
· Resolution des sgv

Kopie geht mitsamt der Beilage als Dienstaufsichtsbeschwerde an:

Bundesamt für Kommunikation / BAKOM

Zukunftsstrasse 44

Postfach 332

2501 Biel

Kopie zur Kenntnisnahme an:

· Schweizerischen Gewerbeverband, Patrik Kneubühl, Postfach, 3001 Bern 
· Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1, 3003 Bern
